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Das OVG Lüneburg hat mit seinem Urteil vom 15.03.2012 das Kon-
gruenzgebot auf Ebene des LROP für unwirksam erklärt, weil im 
LROP der Verflechtungsbereich nicht klar definiert war. Im RROP 
2004 des Landkreises Lüchow-Dannenberg werden jedoch mit dem 
Ziel 1.6 02 die Verflechtungsbereiche/Nahbereiche für die Gebiete im 
Landkreis klar definiert und abgegrenzt, sodass sich aus dem Urteil 
des OVG zum Kongruenzgebot für das RROP des Landkreises Lü-
chow-Dannenberg keinerlei Änderungen ergeben.  
Darüber hinaus verweise ich noch einmal auf den Punkt 1. b) der Stel-
lungnahme vom 19.07.2012 in dem deutlich wird, dass das Kon-
gruenzgebot in dem vorliegenden Fall keine Rolle spielt. 
 
Aufgrund dessen bitte ich Sie, die Ausführungen zum Kongruenzgebot 
in der Begründung unter Kapitel 2. anzupassen. 
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Die Ausführungen zum Kongruenzgebot werden in der Begründung gestri-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


